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gan  0 laſſen das wird als Bandtbedinmung der gänzlichen hieſen
Beſitznahme der Cele durch Gott ſtets gefordert. Erſt muß das
heraus, dann erſt kann btt einziehen das war ihrer Weisheit
letzter ru Und damit kehren wir unſerem Ausgang zurück
„Wer miu nachfolgen will, der verleugne ſich nehme täglich
ſein Kreuz auf ſich Und olge mi nach 17

iel wird Eute darüber geſtritten, welcher Weg eheſten
zur en Chriſtlichkeit Und Vollkommenheit führe, der Asketismus
oder der Myſtizismus, ob die Unter oder die Uunter II g9e  ilderte
Methode.

Zweifelsohne reicht reiner Asketismus, alſo ein einſeitig thiſches
Selbſtſtreben, das wenig die innige Gottvertrautheit pflegt, nicht
aus, denn niemand ird ſich ernſt überwinden und die vom riſten⸗

verlangten ER bringen, iſt nicht tief von der röße, der
Notwendigkeit des Gottdienens durchdrungen und von ott auch
innerlich erfaßt; kaum einer aber auch ott kann freilich Aus
nahmen machen ird auernd von ott erfaßt, räumt nicht
mit Em ungeordneten Selbſtiſchen auf

Die rechte Antwort auf die Frage: ob Asketismus oder
zismus, dürfte alſo wohl lauten Beides. ſt der Asketismu die
heſe, die Eute Ctaim wird, der Myſtizismus die Antitheſe, die
man ihm entgegenſetzt, ſo dürfte das Richtige die Syntheſe beider
ſein ber iſ die Trennungslinie ſo ziehen, wie EeS wohl
geſchieht, nd der egenſatz ſo ſchroff herauszuarbeiten? mag
der Asketismus die eine, der Myſtizismus die andere mehr betonen,
wo beide, wie bei den großen Führern, echt und eit ſind, ehen
wir beide miteinander I friedlichem Bunde vermählt.

Die Ablotutionsvollochten In Todesgefahr.
Von Dr jur Call. ertber One M. Cap., Münſter (Weſtfalen)

Getreu ihrer Aufgabe, die enſchen Um ewigen Heile
führen, hat unſere heilige Utter, die Kirche, von jeher beſonders
den Sterbenden gegenüber ihre mütterliche Liebe und orge gezeigt.
aher iſt ES nicht verwundern, daß *)-˙. .e auch Im Kodey den Prieſtern
befondere Vollmachten gegeben hat für diejenigen, die ſich Ian

Ollen nun die Abſolutions⸗gefahr befinden. Von dieſen Vollmachten —
vollmachten herausgegriffen und Im folgenden zum Gegenſtande
einer Unterſuchung gemacht werden



1—8

13
Die canones, die gtefür beſonders un Betracht kommen, ſind

Call. 882 und Cdull. 2252 Can 882 beſchäftigt ſich hauptſächlich mit
den Prieſtern und gibt ihnen für diejenigen, die ſich Iu Todes⸗—
gefahr befinden, beſondere ollmachten. Dieſer Kanon lautet
nämlich: „Iu Todesgefahr können alle rieſter, wenn ſie 3zUmBeichthören nicht approbiert ſind, erlaubter⸗ und gültigerweiſe alle,die beichten wollen, abſolvieren von en Sünden und Zenſuren,mögen ſie auch wie immer reſerviert und notoriſch ſein, auch fürden Fall, daß Eein approbierter rieſter zugegen iſt, aber Unbeſchadetder Beſtimmungen In Cull. 884 und 2252.“ Der andere Kanon, der
für nS noch beſonders n Betracht kommt, Caull. 2252 befaßt ſichhauptſächlich mit denjenigen, H In Todesgefahr von einer
Zenſur ab ſolviert wurden Er lautet „Diejenigen, die mn VO
gefahr von einem rieſter, der dafür keine beſonderen Vollmachtenree 0  E die Abſolution von einer Zenſ ab homine oder von einer
Spéecialissimo modo dem Apoſtoliſchen Stuhle reſervierten Zenſurerhalten haben, müſſen, nachdem ſie wieder geſund geworden ſind,Unter Strafe des Wiedereintrittes der Zenſur rekurrieren, und zwardenjenigen, der die Zenſ verhängt hat, EeS ſich eine
Zenſur a5 homine handelt; QAn die Pönitentiarie aber oder den
Biſchof oder n jemand andern, der die entſprechende Vollmachthat, wenn die enſur zure iſt; auch ſſen ſie die Vorſchriftendie ſie dabei erhen ausführen.“

eſe Beſtimmungen cheinen ſich ganz klar 3 ſein. Trotzdemaber finden wir bei den Autoren doch manch verſchiedeneſungen ber die Abſolutionsvollmachten In Todesgefahr. Bevor wir
aber darauf eingehen, wollen wir zuerſt ſehen, was Unter Todes
gefahr verſtehen ſei

Zur Klärung dieſes Begriffes mag der Hinweis dienen, daß MN
der tridentiniſchen Geſetzgebung nicht die Rede war von einem
„Periculum mortis“, ſondern von einem „Articulus mortis““, ES Eldort nämlich: „2ulla 81t reservatio I artiéulo mortis.“ J1) Trotzdemahber das Tridentinum NUlL von einem „Articulus mortis“ ſprach,dehnte doch die gewöhnlichere Anſicht dieſes tridentiniſche Privilegauch auf das „Periculum mortis“ au Dieſer Anſicht hat nun
der kirchliche Geſetzgeber ſich Oſſen indem Im odexdes tridentiniſchen . articulo mortis“ etzte „II periculo Mortis“.
Der „articulus mortis“ iſt der Augenblick, In dem jemand ſtirbt,Todesgefahr aber ſchließt nicht NUL dieſen Zeitpunkt, ondern ſiekann auch ſchon längſt vorher vorhanden ſein. Sie iſt nämlich dann
gegeben, wenn ſich jemand in einer derart kritiſchen Lage befindet,daß man wenigſtens begründeten Zweifel hegt, ob dabei
mit dem N  eben davonkomme. Sicherli darf aher Wutanid

Cone. 11d 8688 XIV., de poenit.,Vgl. Heiner, Zenſuren,
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die hier IM Kodex verliehenen Vollmachten immer gebrauchen, wenn
die heilige Oelung geſpendet werden kann. Da El muß man aber
wohl beachten, daß man die Abſolutionsvollmachten, die
Todesgefahr gegeben werden, außerdem auch noch m agen
gebrauchen kann, m denen man niemals die heilige Oelung penden
dürfte. Damit nämlich die heilige Oelung geſpendet werden kann,
muß jemand auf den 0d ran ſein; m Todesgefahr aber kann ſich
auch jemand efinden, der nicht krank iſt, wie jemand,
der ſich einer gefährlichen chirurgiſchen Operation Unterzieht, jemand,
der 3zum Tode verurteilt iſt oder jemand, der eine gefährliche Reiſe
antritt, eine gefährliche Expedition.

Nach einer Entſcheidung der Poenit. vom März 1912
und Mai 1915 ſind auch mobiliſierte Soldaten 1P80 ꝗ060
denen gleichzuhalten, die ſich in Todesgefahr befinden.“ Nach weite⸗
ren Erklärungen des Apoſtoliſchen Stuhles ſind nicht nUl die mobili⸗
ſierten Soldaten denjenigen gleich achten, die m Todesgefahr
ſind, ondern auch alle, Männer und Frauen, auch Ordensſchweſtern,

irgendwie dem mobiliſierten Cere gehören und
m der Gefahrzone (in Castris) efinden (8 Poenit 21 egem
1914

In dieſem Zuſammenhang ſei auch emn Fall erwähnt, der leicht
praktiſ werden kann. Es kann nämlich vorkommen, daß man A

jemand zweifelt, ob In Todesgefahr oder nicht In dieſer
Lage nun gibt ihm El nicht approbierter Prieſter die ſolution.

ich heraus, daß nicht die entfernteſte Lebens⸗Nachher aber ſtellt CS .V olchen Umſtänden 9Egefahr vorhanden war ſt nun die Unter
gebene Abſolution gültig? Die Antwort auf dieſe rage gibt Cdll. 209,

ſagt, daß bei einem allgemeinen rrtum oder bei einem poſi
tiven, gut begründeten Zweifel die Kirch die Jurisdiktion ſuppliere,
und zwar ſowohl wenn der Zweifel *＋.—JIJIich auf den richtigen Sinn
des Geſetzes, al ch, wenn ſich auf den Tatbeſtand beziehe.?)
Demnach .

ſt alſo m einem olchen 0  L die Abfblution gültig.

etzt iſt, was unter Todesgefahr verſtehenNachdem o feſtgef olutionsvollmachtenſei, ſoll jetzt Unterſucht werden, elche Abſ
für dieſ Fall verliehen werden.

Zunächſt wird die Vollmacht verliehen, von En Sünden
abſolvieren ohne Rückficht auf ihre Reſervation und Notorietät

Kraft dieſer ma kann daher auch von der einzigen durch den
odex dem Papſte reſervierten Sünde, der AlSad denuntiatio, ab
olvier erd (can 894) 1 dief ma kann auch ferner
von allen ünden abſolviert werden, die Ortsordinarien

Bi oder die Eun m exemten, klerikalen Ordensgenoſſen⸗
chaften ſich vorbehalten aben

VII, 282
Vgl Vermeerſch⸗Creuſen, Epitome III II. 452



Uger dieſer Vollmacht, von Sünden zu abſolvieren, Ird Im
882 auch noch die ma gegeben, von en Zenſurenabſolvieren, und zwar ehen

vation und Notorietät ohne Rückſicht auf ihre Reſer
Die enſuren,* das Eue Recht ennt, werden m Gall. 2255,SI, aufgezählt, nämlich: Exkommu nikation, 55  nterdikt und

Suspenſion. Dabei iſt aber, wie 82 desſelben Kanons ausdrücklichhervorhebt, wohl bemerken, daß NuUL die Exkommunikationimmer eine Zenſur iſt, während Interdikt und Suspenſion auchVindikativſtrafen ſein können. Aus dieſer Bemerkung ergibt ſich von
ſelbſt, daß da Cdll. 882 nuL die ma erleiht, von enſurenabſolvieren der Prieſter kraft dieſer ma wie von den
übrigen Vindikativſtrafen, ſo auch nicht von der Suspenſion Und
dem Interdikt, wenn ſie Vindikativſtrafen ſind, dispenſierenkann. In bezug auf die Vindikativſtrafen Eſteéehen aher auch für die
Todesgefahr keine größeren Vollmachten als jene, die Call. 2290
verleiht den Fall, in welchem jemand bei Beobachtung der Vindi
kativſtrafen Atae sententiae ſich der Infamie ausſetzen müßte 3ſeiner eſchämung und 3zum Aergernis anderer.

Der run  7„ weshalb für die Todesgefahr NUL die 0  magegeben wird, enſuren, nicht aber Vindikativſtrafen aufzuheben,ird ImM Tridentinum angegeben. Nachdem dort nämlich von der
Reſervation die ede war ES „D amit aber us dieſem An⸗
lie
laſſe niemand verloren gehe, wurde in derelben Kirche in

voller Fürſorge immer beobachtet, daß ES den Todesfallkeine Reſervation gebe. Daher können alle Prieſter von Qllen Sündenund Zenſuren alle Pönitenten lo  1Ee  8  —— Als Grund, weshalbalſo Iun Todesgefahr keine Reſervation beſtehe, ird angegeben,„damit niemand verloren gehe“. Zur Erreichung dieſes Zweckesiſt aber NUL nötig, daß die Reſervation der Sünden und jenerStrafen fhöre, E  E den Empfang der Sakramente verhindern.Eine derarti9E Wirkung aber haben die Vindikativſtrafen nicht, alſobrauchte den Todesfall auch keine beſondere Vollma gegebenwerden, von derartigen Strafen dispenſieren.Wie bekannt, ird aber Auch durch eine Zenſur, nämlich dieSuspenſi0 der Empfang der Sakramente nicht verboten, ſondernnUur die Ausübung des Ordo oder der mit dem izium und Bene⸗—fizium verbundenen Vollmachten Da alſo durch das Fortbeſtehen
aus
der Suspenſion die Seele nicht der Gefahr de ewigen Verderbens

geſetzt wird, ſo haben vor dem odex die Autoren mit Rechtdie Frage fgeworfen, ob jemand, der ſich In Todesgefahr efindeund eine Suspenſion auf ſich hat, von derſelben abſolviert werdenE  onne  I wenigſtens In den Fällen, in denen —3te keine Vindikativſtrafe,ſondern eine Zenſur iſt Qbet kamen dan die Autoren zur Anſicht,
Concç. ETIO 8688 XIV., de poenit., 6.
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daß jemand ſelbſt M Todesgefahr nicht von dieſer Zenſur, der Sus
penſion, abſolviert werden könne. !1

Bei dieſer Sachlage erhebt ſich die Frage, ob dieſ Ausnahme
auch nach dem NEUEn Recht noch beſtehe. Für die Löſung dieſer
Frage iſt Cdll. 30 maßgebend, der ſagt „Die 7 die nuLr

3Uum Teil nit dem N Recht übereinſtimmen, ſind, ſoweit ſie über⸗
einſtimmen, nach dem alten Recht beurteilen; wo ſie aber von
emſelben ſich unterſcheiden, ſind ſie nach ihrem eigenen obrtlau
3 interpretieren.“ Wie wir ſchon oben bei Behandlung des Be
riffes „Todesgefahr“ geſehen haben, weiſt hier der im Unter⸗
ſchiede dem tridentiniſchen „II articulo mortis“ eine ſſung
auf, nämlich „In periculo Mortis“. Ein anderer Unterſchied ird
noch ſpäter beſprochen werden In der rage aber, die uns beſchäftigt,
beſteht zwiſchen der orſ des Tridentinums und dem Geſetzestex
des Kodex kein nennenswerter Unterſchied. Während ES nämlich m
den ſchlüſſ des Konzils von Trient 99 Juoslibet poenitentes

quibusvis peccatis Iũ Censuris absolvere possunt““, ſagt der Kodex
„Quoslibet poenitentes quibusvis béccatis aut censuris.“ Bei
dieſer Uebereinſtimmung des odex mit dem Tridentinum mn dieſer
rage, ird man wohl agen müſſen, daß der odex nach dem I
dentinum Tklärt werden muß, daß alſo auch m Todesgefahr die
Abſolution von der Suspenſion nicht erteilt werden kann
einz8 und llein auf den Grund hin, daß ſich der Betreffende mn
Todesgefahr befinde.

Demnach wird man alſo agen müſſen, daß iun Todesgefahr die
Abſolution erteilt werden könne von CEN auch noch notoriſchen
und reſervierten Sünden und Zenſuren mit Ausnahme der
Suspenſion.

Nicht weniger wichtig als die Frage, von was un Todesgefahr
abſolviert werden könne, iſt die andere rage, Wwer In
gefahr dieſe Abſolutionsvollmachten habe

Auf dieſe Frage antwortet Call 882, daß dieſe Vollmachten
⁴&

en Prieſtern zukommen, ſie 3 U M Beicht
bren nicht approbiert ſind“. Dieſer Zuſatz, „ſe wenn ſie
3zUm Beichthören nicht approbiert ſind“, fehlte Im Tridentinum.
ber wurde nicht ohne run. m den Geſetzestext des Kodex
aufgenommen. Aus dem Umſtande nämlich, daß IM Tridentinum
fehlte, ſchloſſen viele Autoren, denen ſich auch der heilige Alfons
anſchließt,?) daß Ein Sacerdos SIimplex auch in Todesgefahr nicht
abſolvieren könne, enn approbierter Beichtvater zAgegen
ſei Zum eweiſe ihrer Anſicht beriefen ſie ſich auf das Rituale
Romanum, das ſagt, daß einn nicht approbierter Tieſter in 5.  8

D' Annibale, Summula Theologiae Moralis 1* P. 345 n. 44; Heiner,
iche Zenſuren, 38312 Moôralis VI, U. 562
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gefahr von allen Sünden und Zenſuren abſolvieren könne „S81 appro-
batus desit Confessarius“. “) Dementſprechen onnte vor dem Kodex
nach der allgemeinen Anſicht ein nicht approbierter Prieſter auch
m Todesgefahr NR abſolvieren, enn approbierter Tieſter
zuügegen * Dieſe Praxis ird etzt vom bde x durch CII. 882
geändert, der unächſt ausdrücklich auch von „nicht approbierten“
Prieſtern ſpricht und dann na  rucklit hervorhebt, daß jeder
rieſter von dieſen Im Kanon verliehenen Vollmachten Gebrauch
machen könne, „ſelbſt Eein approbierter rieſter

Ci“.  7.
ber gerade die Zuſatz legt einen veife nahe

Denn da ein ierter rieſter noch ange nicht 0  H  E iſt
wie Eeimn Prieſter, der m bezug auf die Reſervationen beſondere
ollmachten hat, ſo erhebt ſich die rage, ob ein zum Beicht⸗
hören approbierter oder nicht approbierter Prieſter von Reſervaten
abſolvieren könne, auch un Gegenwart eines rieſters, der hinſichtlich
dieſer Reſervate beſondere Vollmachten habe. Dieſe rage
mo man wohl von vornherein IM bejahenden Sinne beantworten
durch den einfachen Hinweis auf das Axiom „II mortis periculo
NU 8t reservatio.“ Die rage iſt aber doch nicht ſo einfachbeantworten. 1e8 zeigt beſonders die ehre des heiligen Alfons
*  .  rotzdem nämlich auch chon amals jener Grundſatz galt, antwortete
der heilige Alfons doch nicht ohne Unterſchied IM bejahenden Sinne.
Er Unterſcheidet nämlich wiſchen reſervierten Zenſuren und reſer⸗
vierten Sünden. Von le  Eren könne mn Todesgefahr jeder CEI

der die eQAter abſolvieren auch m Gegenwart des Ober ſerv ation
verhängt habe Von reſervierten enſuren bnne m egen
aArt des zuſtändigen ern ein gewöhnlicher Beichtvater nicht ab
ſolvieren. Als rLun gibt der Heilige An, daß Eiln El
ater, der In bezug auf die Reſervate keine beſonderen Vollmachten
hätte, dem Kranken die Pflicht auferlegen ſich nachher ſeinemErn ſtellen, wenn von einer reſervierten Zenſ Ni
aber wenn von einer reſervierten Aun abſolviert worden ſei
Aus dem mſtande, daß man rekurrieren müſſe, olge aber auch,
daß, wenn der Obere, den der Rekurs gehen müßte, zugegen ſei,
man ſofort rekurrieren müſſe und demnach von reſervierten Zen⸗
ſuren nicht abſolvieren önne.s) Im Hinblick auf dieſe ſſ
iſt bemerken, daß ſie der Aenderungen um Recht
ſ

LU nicht mehr ohne jede Aenderung aufrecht erhalten werden
kann. Denn zunächſt müßte das, was ber die Gegenwart des Obern
geſagt wird, auch ausgedehnt werden auf die Gegenwart eines
jeden, der für leſe Fälle beſondere Vollmachten hat, da man 10
nach Gdll. 2252 auch einen rekurrieren kann. Dann iſt

Rituale Romanum,
Heiner, Tit. III  63381

Alphonsus, Theologia M oralis, VI. N. 563
eol.⸗prakt. Quartalſ chrift.“ 1926
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aber beſonders 3u bemerken, daß die Pflicht 3u rekurrieren nach dem
neuen Quc für die meiſten reſervierten enſuren nicht mehrbeſteht. Alſo kommen alle dieſe E nicht mehr un Betracht. Ferneriſt wohl beachten, was Annibale ſcharfſinnig bemerkt, wenn
chreibt, daß jemand ſich an den höheren Obern wenden nicht
Am von ihm abſolviert werden, ondern Aum ſſen Vorſchriften
entgegen nehmen. Muß man aber nicht den Obern rekur⸗
rieren, von ihm abſolviert werden, dann kann man auch In
unſerem In ſeiner Gegenwart abſolviert erden.)Aus ähnlichen Erwägungen heraus hat wohl auch das heilige Offizium Unter dem 260  VW.  Uli 1891 erklärt, man Olle jene in Ruhe laſſen(non sunt inquietandi), 3  E die Anſicht en, IM Todesfall

ſei die Abſolution der mit oder Ohne Zenſ reſervierten Sünden
gültig, auch wenn ſi von einem leſter Tteilt worden ſei, der
keine Vollmachten m bezug auf die Reſervate habe, und Eein anderer
Prieſter, der die entſprechende Jurisdiktion gehabt hätte, leicht hättegerufen oder ſein können.?

Natürlich hat dieſe Erklärung auf die Anſicht der neueren Autoren
den nachhaltigſten Einfluß ausgeübt. Doch I ſich Genicot nicht
ganz Orrekt aus, chreibt, Iu Todesgefahr önne jeder ein⸗
fache Beichtvater den Sterbenden abſolvieren, auch Iun Gegenwart
eines privilegierten Beichtvaters, eines Beichtvaters, der be
ondere Vollmachten hat m bezug auf die Reſervate.“) Dieſe Lehr  E
iſt nicht ganz richtig, Eil das, was Genicot hier nUL von dem „CONU
fessarius“ ſagt, auch nach dem eſagten auf den „Simplex
Sacerdos“ ausgedehnt verden muß iel richtiger ſagt Aher Göpfert:
„III Todesgefahr kann jeder Prieſter nur der approbierte
Beichtvater) auch un Gegenwart des Biſchofs oder eines bevoll⸗
mächtigten Beichtvater von CEN wie nUur immer reſervierten und
notoriſchen Sünden Und enſuren gültig und erlaubt abſolvieren.““)

Be onders iſt hier noch hervorzuheben, daß, wie GdII 882 Qu  VV
drücklich betont, alle rieſter dieſe Vollmachten nicht nUL gültiger⸗
ſondern auch erlaubterweiſe ausu

In bezug auf dieſe großen, llgemeinen Vollmachten enn. der
Kodex II zwei Einſchränkungen, nämlich eine Einſchränkung In
Caull 884 hinſichtlich des Komplex und eine andere Einſchränkung n
Cdull 2252 hinſichtlich der Pflicht, I gewiſſen Fällen rekurrieren.

Ueber die ſolution des Komplex iſt nach CQII. 884 daran
feſtzuhalten, daß ſie 1IN bericulo mortis immer gültig iſt
Nicht immer iſt ſie jedo auch erlaubt. Sie bleibt ielmehr
von einem Notfall abgeſehen für den Prieſter immer unerlaub
Ein ſolcher Notfall liegt, wie ES ſich QAus dem Vergleich mit Call. 2367

D' Annibale, Uummuüula Theolo
2 5. 7 574 Siae Moralis, 14. 346/347.

Genicot, Institutiones Theol Moral. IIS. N. 347
Göpfert, Moraltheologie 14⁴43, u. 148



ergibt, dann vor, —.—1 entweder ElN anderer Prieſter die Beicht
nicht hören kann, ohne daß ſchwere Infamie oder Aergernis ent
ſtünde, oder N das Beichtkind ſich weigert, bei einem anderen
rieſter beichten. Dabei aber iſt immer vorausgeſetzt, daß der
SaCerdos cComplex einen ſolchen Notfall nicht abſichtlich hervor⸗
gerufen hat

Eine andere Einſchränkung findet ———ich 1 Can hinſichtlichder Zenſuren 5 homine und der Spéecialissimo modo dem Apo
ſtoliſchen Stuhle reſervierten Zenſuren. Urde nämlich jemand Mn
Todesgefahr von einer olchen Zenſur losgeſprochen durch einen
nicht dazu eigens bevollmächtigten rieſter, ⁰ muß nach ſeiner
Geneſung Unter Afe des Wiedereintrittes der Zenſf rekurrieren,und zwar bei einer Zenſur ab homine denjenigen, der die Zenſurverhängt hat, bei einer Zenſ ure, die dem Apoſtoliſchen
Sspéecialissimo modo vorbehalten iſt, die Pönitentiarie oder den

oder einen andern, der die entſprechenden Abſolutionsvoll⸗machten beſitzt
Der mſtand, daß M dieſem Kanon geſagt wird, daß außerdie Pönitentiarie der auch kann den Biſchof,darf aber niemand 3 der Anſicht verleiten, un einem ſolchenkönne der Biſchof ohneweiters abſolvieren. telmehr muß wie

auch Eichmann erwähnt, der Biſchof hiefür eine ganz beſondereVollmacht haben.“ ird man ſich aber immer beſtenkeine Verletzung des Beichtſigills befürchten iſt an
den Biſchof wenden Hat der Betreffende beſondere Vollmachten,dann kann von ihnen ſofort Gebrauch machen; hat aber dieſeVollmachten nicht, dann kann das Bittgeſuch nach Rom weiter⸗
leiten.

Uger an den Biſchof kann der Rekurs auch noch an
einen andern, der die entſprechende 0  ma hat Da ES ſich aher
hier enſuren handelt, die specialissimo modo reſerviert ſind,ſo genügt hier wie Call. 2253 ſagt nicht die allgemeine Voll⸗macht, von den dem Apoſtoliſchen Stuhle reſervierten enſurenabſolvieren, 10 EeS Lei nicht einmal eine ſpezielle ma aus,ondern ES muß eine „Facultas Speclalissima“ ſein, ES mußdie ganz beſondere 0  m ſein, auch von Zenſuren, die
Specialissimo modo reſerviert ſind, abſolvieren können. Iu Wirk
lichkeit dürfte ES Aßerſt ſchwierig ſein, jemand finden, der eine
ſolch außerordentliche 0  ma hat Denn nach C&II 239, 81 NU.
haben elbſt die Kardinäle nicht dieſe 0  ma wenigſtens nichtjure. Selbſtverſtändlich iſt EeS dadurch nicht ausgeſchloſſen, daßſowohl ſie als auch andere durch einen beſonderen Gnadenerlaß teſe0  ma bekommen. 168 ird beſonders dann der Fall ſein, wenn
wegen beſonderer örtlicher oder zeitlicher Verhältniſſe der Apo

Eichmann, Das Strafrecht des Cod jur Camn., 86
2*
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ſtoliſche nuLr ſchwer zu ö erreichen iſt Hier kann vor allem zum
eiſpie ein Apoſtoliſcher Nuntiu mn Betracht kommen, manchmal
v auch ein Diözeſanbiſchof. Kaum aber Ird eine olche ma
von specialissimo modo reſervierten enſuren abſolvieren, ein
gewöhnlicher Beichtvater haben Deshalb iſt wohl auch un dieſem
Kanon nicht wie In CA  — 2254, 2, die (de davon, daß man,

rekurrieren, auch bei einem bevollmächtigten Prieſter beichten
E  bnne ber ſelbſtverſtändlich muß deshalb der H

＋ der einen
mit dieſen beſonderen Abſolutionsvollmachten ausgerüſteten ſchof
oder Apoſtoliſchen Delegaten geht, nicht notwendig etra COnfes-
Sionem geſchehen, ſondern mMan kann denſelben auch rekur⸗
vLieren, indem man bei ih beichtet

Dieſer Rekurs nun muß Die des näheren beſtimmt ird
geſchehen, nachdem der Kranke geſund geworden iſt

Als „geſund“ ſind nach Vermeerſch⸗Creuſen jene bezeichnen,
deren Zuſtand ſo iſt, daß ſie ohne große Schwierigkeit rekurrieren
können. Dabei braucht man aber nicht ängſtli ein, beſonde
wenn der Pönitent Offenbar guten llen hat Fur diejenigen,
ohne ran ſein mn der Todesgefahr ſchwebten, iſt nach dem
ſelben utor die Zeit für den berechnen von dem Zeit
punkt an, in dem ſie außer Gefahr waren.

Für die Art und Weiſe rekurrieren ſind nach Call 2252
die Beſtimmungen des CdII. 2254, , maßgebend.

Zunächſt muß der Rekurs ſtattfinden innerh alb eines
Monates von der Wiedererlangung der Geſundheit an. Dabei iſt

bemerken, daß, wenn der Rekurs ſchriftlich geſchieht, das
Schriftſtück innerhalb eines Monates abgeſchickt, nicht aber ſchon bei
dem entſprechenden Obern angekommen ſein

Der Rekurs muß ferner geſche wenigſtens riefli und
mit Ife des Beichtvaters. Da EeS E „Wenigſtens“, ſo iſt
ES ſe ſtverſtändlich auch geſtattet, daß man ſich erſönli ſtellt
Etztere war In rüheren Jahrhunderten ſogar vorgeſchrieben. Seit
dem Jahre 1886 aber kann man auch Lieſlt rekurrieren. Dieſer
briefliche Rekurs kann unächſt durch das Beichtkind ſelbſt ein⸗
gelegt werden Gewöhnlich aber legt man den Rekurs auf brieflichem
Wege ein, indem man ſich dabei der des Beichtvaters
edient Es muß dies nicht notwendig der Beichtvater ſein, der
jemanden von der Zenſur abſolviert hat, ondern ES kann auch ein
anderer Beichtvater ein Für den all, daß ES jemand nulr möglich
wäre, mit des Beichtvaters, dem die entſprechende Sünde

ebei tet hat, rekurrieren, wäre ſelbſtverſtändlich auch ver⸗

1  Er, deſſen M uſpruch nehmen Ebenſo hat auch der
Beichtvater die Pflicht, dieſe ühe auf ſich nehmen.

Vermeerſch⸗Creuſen, Epitome III, u. 0 452
Aertnys, Theologia Moralis 11²⁰, II. 994 Genieot, Institutiones

0. Mor. IIS. II.
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Der Rekurs hat ferner ſo geſchehen, daß der Name des

Pönitenten dabei verſchwiegen Ird Für den wahren Namen
ird dann ern fingierter Name eingeſetzt, Titus, Sempronius.
es gilt auch, wenn das Beichtkind ſelbſt rekurriert. ber ſelbſt
verſtändlich iſt die Adreſſe desjenigen anzugeben, den die
Antwort geſchickt werden oll

In der Antwort, die auf das Bittgeſuch eingeht, werden dem
Pönitenten auch gewiſſe Anordnungen, Befe (mandata)
gehen, die natürlich auch erfüllen muß Manchmal handelt EeS
ſich Abet Lrte manchmal ſind aber die Anordnungen
auch o, daß ES dem Pönitenten unmöglich gemacht werden ſoll,
in eine rüheren Sünden zurückzufallen. So pflegt einem
Beichtvater, der ſich der absolHtio cComplicis ſchuldig gemacht hat,
beſonders wenn das ergehen öfters egangen Urde, auferleg
werden, daß innerhalb einer beſtimmten Zeit das Amt eines
Beichtvaters niederlege (Schluß 5

zum paſtorellen HausbeſucheO Von Otto Ritzer, Paſſ

Die Zeiten ind böſe, ſo böse, daß einem Rösler 8S R.,
dem rediger der Prieſter un der Linzer Quartalſchrift,“) die Ver⸗
endung des Menſchengeiſtes und die Verderbtheit des Menſchen
herzens zur rklärung nicht mehr Ausrei das ſei vielmehr die
haßerfü Sprache des Fürſten der Finſternis, die m Liedern des
Haſſes ausklinge; die Gegenwart ſei eine Erklärung des Apoſtel
wortes „Das Geheimnis der Bosheit iſt ſchon wirkſam.“ Sind die
Zeiten böſe, ſind ES die Menſchen, die Quelle chlechter Zeiten, erſt

Maſſenentkirchlichung, Maſſenentchriſtlichung und dazu ffener
am Iund ind emn Kennzeichen Unſerer Zeit;
das Laſter ſitzt auf dem T  .  hrone, die Tugend liegt im Staube; eine
Umkehrung der Begriffe, eine Umwertung der Begriffe! In eu  en
Landen iſt das reuz mn Gefahr und ſlit ih die Kreuze erlöſten
Brüder.

Wir Prieſter müſſen un einen Kreuzzug predigen. Nicht Am
Jeruſalem, das alte, handelt * ſich jetzt, nicht Paläſtina, teuer
CS uns auch iſt, ondern das Jeruſalem, den Bo
QAus dem das wächſt, das wir aben, das Volkswohl und der
Menſchhei

rieden, Men  N und Men  englück; das Heilige
Land der chriſtlichen Geſellſchaftsordnung wieder erobern, das,
was noch unſer iſt, chützen, verteidigen bedarf E5.)

Linzer Quartalſchrift 1917, 447
Bonaventura Krotz, Da ewige V  Li  9Yt, 1920, 396


